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1. Instanz

Aktenzeichen S 13 RA 32/01
Datum 25.07.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 RA 198/01
Datum 24.07.2002

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
25.07.2001 aufgehoben und der Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Sozialgericht Augsburg zurÃ¼ckverwiesen.
II. Die Kostenentscheidung bleibt der Entscheidung des Sozialgerichts vorbehalten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit streitig.

Der am 1944 geborene KlÃ¤ger ist Ã¶sterreichischer StaatsangehÃ¶riger und hat
Versicherungszeiten sowohl in Ã�sterreich als auch in Deutschland zurÃ¼ckgelegt.
Er beantragte am 29.11. 1999 die GewÃ¤hrung von Rente wegen Berufs- bzw.
ErwerbsunfÃ¤higkeit. Dabei gab er an, den Beruf eines Kfz-Mechanikers erlernt und
bis 1969 ausgeÃ¼bt zu haben. AnschlieÃ�end sei er von 1969 bis 1989 als
MÃ¼hlenbauer beschÃ¤ftigt gewesen und vom 01.01.1990 bis 20.06.1999 als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. Beim Gutachter gab er an, zuletzt als Lkw-Fahrer mit dem
Ausfahren von Futtermittel beschÃ¤ftigt gewesen zu sein. Nach Einholung eines
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internistischen Gutachtens lehnte die Beklagte den Rentenantrag mit Bescheid vom
23.03.2000 ab, da der KlÃ¤ger als Lkw-Fahrer mit leichten Be- und
EntladetÃ¤tigkeiten sowie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig arbeiten
kÃ¶nne. Der KlÃ¤ger erhob hiergegen Widerspruch, worauf die Beklagte ein
orthopÃ¤disches Gutachten vom 04.09.2000 einholte. Dieses kam zu dem Ergebnis,
dass der KlÃ¤ger als Lkw-Fahrer nurmehr halb- bis untervollschichtig arbeiten
kÃ¶nne, TÃ¤tigkeiten aus wechselnder KÃ¶rperhaltung ohne
Zwangshaltungshaltungen der LendenwirbelsÃ¤ule, ohne Heben und Tragen
schwerer Lasten und ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken kÃ¶nnten vollschichtig verrichtet
werden. Ein weiteres HNO-Ã¤rztliches Gutachten vom 05.09.2000 kam zur
Feststellung eines vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens. Der Ã�rztliche Dienst der
Beklagten folgte der Leistungsbeurteilung im orthopÃ¤dischen Gutachten nicht,
worauf die Beklagte den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 11.01.2001
als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckwies.

Mit Bescheid vom 16.08.2000 hatte die Ã¶sterreichische
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, Landesstelle Wien, dem KlÃ¤ger
InvaliditÃ¤tspension ab 01.12.1999 zuerkannt, nachdem sie dies zunÃ¤chst mit
Bescheid vom 25.05.2000 abgelehnt hatte.

Der KlÃ¤ger erhob gegen die ablehnende Entscheidung der Beklagten Klage beim
Sozialgericht Augsburg, das einen Befundbericht des behandelnden
Allgemeinmediziners Dr.L. , des Urologen Dr.H. und des OrthopÃ¤den Dr.M. einholte
und die Akte des Arbeitsamtes SchwabmÃ¼nchen zum Verfahren beizog. Am 15.05.
2001 wies das Sozialgericht den KlÃ¤ger darauf hin, dass die von der Beklagten
getroffenen Feststellungen nicht zu beanstanden erschienen. Es wies ihn auf die
MÃ¶glichkeit eines Antrages nach Â§ 109 SGG hin und gab ihm Gelegenheit zur
Benennung eines Gutachters bis 13.06.2001. Der KlÃ¤ger verwies darauf, dass Dr.L.
seit zwei Jahren nicht mehr sein Hausarzt sei und er dessen Angaben nicht fÃ¼r
verbindlich halte. Am 28.05. 2001 wies das Sozialgericht den KlÃ¤ger darauf hin,
dass sich am Inhalt des Schreibens vom 15.05.2001 nichts Ã¤ndere.

Am 28.06.2001 bestimmte das Sozialgericht Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung
auf den 25.07.2001, wozu es dem KlÃ¤ger gegen Empfangsbekenntnis eine
Terminsmitteilung an dessen deutsche Anschrift Ã¼bersandte. Diese Ladung kam
am 06.07.2001 mit dem Vermerk zurÃ¼ck, dass der KlÃ¤ger zurzeit in Ã�sterreich
wohnhaft sei. Am 09.07.2001 Ã¼bersandte das Sozialgericht eine
Terminsmitteilung an die Ã¶sterreichische Adresse gegen
EinschreibenRÃ¼ckschein.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 25.07.2001, zu der ein Ladungsnachweis
nicht vorlag, erschien fÃ¼r den KlÃ¤ger niemand. Der Vorsitzende stellte fest, dass
der KlÃ¤ger ordnungsgemÃ¤Ã� geladen wurde, aber nicht erschienen ist. Mit Urteil
vom gleichen Tag hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Das Gericht gehe
davon aus, dass alle bestehenden GesundheitsstÃ¶rungen von den Gutachtern im
Verwaltungsverfahren festgestellt und zutreffend gewÃ¼rdigt worden seien. Mit
dem beschriebenen LeistungsvermÃ¶gen kÃ¶nne der KlÃ¤ger z.B. eine TÃ¤tigkeit
als kaufmÃ¤nnischer Angestellter ausfÃ¼hren. Auf diese TÃ¤tigkeiten mÃ¼sse er
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sich verweisen lassen, da er in den letzten Jahren im Tiernahrungsvertrieb seiner
Ehefrau als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer beschÃ¤ftigt gewesen sei. Vom ursprÃ¼nglich
erlernten Beruf als Kfz-Mechaniker habe er sich gelÃ¶st.

Nach der mÃ¼ndlichen Verhandlung ging am 10.08.2001 beim Sozialgericht der
RÃ¼ckschein aus Ã�sterreich ein mit dem Vermerk "nicht behoben".

Gegen das Urteil des Sozialgerichts legte der KlÃ¤ger Berufung ein und fÃ¼hrte im
Wesentlichen aus, er habe nie eine Benachrichtigung bekommen fÃ¼r den Termin
beim Sozialgericht Augsburg. Er bemÃ¤ngelte, dass Ã�rzte bestimmt worden seien,
die nur fÃ¼r die BfA arbeiteten. Es kÃ¶nne nicht ein Urteil gesprochen werden,
wenn er Ã¼berhaupt nicht anwesend gewesen sei.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 25.07.2001 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 23.03.2000 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 11.01.2001 zu verurteilen, ihm auf den Antrag vom
29.11. 1999 Rente wegen Erwerbs- hilfsweise BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der beigezogenen
Verwaltungsakte der Beklagten sowie der Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die vom KlÃ¤ger form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist gemÃ¤Ã� den Â§Â§
143, 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulÃ¤ssig und â�� soweit die Aufhebung des
angefochtenen Urteils begehrt wird â�� auch begrÃ¼ndet.

Das sozialgerichtliche Verfahren leidet an einem wesentlichen Mangel. Das
Sozialgericht hat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 25.07.2001 in der Sache
entschieden, obwohl kein Nachweis des Zugangs der Ladung an den KlÃ¤ger vorlag
und dieser die Ladung auch nicht erhalten hat. Damit hat das Sozialgericht gegen
den Grundsatz der GewÃ¤hrung rechtlichen GehÃ¶rs (Â§ 62 SGG) verstoÃ�en,
weshalb die Voraussetzungen fÃ¼r eine Aufhebung des angefochtenen Urteils und
RÃ¼ckverweisung des Rechtsstreits an das Sozialgericht vorliegen (Â§ 159 Abs.1
Nr.2 SGG).

Das Sozialgericht hat den KlÃ¤ger zunÃ¤chst am 28.06.2001 unter der bekannten
deutschen Adresse gegen Empfangsbekenntnis geladen, obwohl Â§ 63 SGG bis zum
31.12.2001 noch zwingend die Zustellung von Ladungen und Terminsmitteilungen
vorschrieb. Eine Zustellung gegen Empfangsbekenntnis konnte nach altem Recht
nur an die im Â§ 5 Abs.2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) aufgefÃ¼hrten
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Adressaten erfolgen, zu denen der KlÃ¤ger nicht gehÃ¶rt. Nach PostrÃ¼cklauf unter
Angabe der neuen Adresse in Ã�sterreich hat das Sozialgericht den KlÃ¤ger am
09.07.2001 mittels Einschreiben-RÃ¼ckschein in Ã�sterreich geladen. Diese Ladung
hat den KlÃ¤ger jedoch nicht erreicht. Sie wurde am 13.07.2001 bei der Post in S.
/Ã�sterreich niedergelegt, vom KlÃ¤ger nicht abgeholt und ging am 10.08.2001
wieder beim Sozialgericht Augsburg ein. Dennoch hat das Sozialgericht am
25.07.2001 verhandelt und in der Sache entschieden. Obwohl der Nachweis des
Zugangs der Ladung nicht vorlag, hat der Vorsitzende zu Protokoll festgestellt, dass
der KlÃ¤ger ordnungsgemÃ¤Ã� geladen wurde.

Mit diesem Vorgehen hat das Sozialgericht den sich aus Art.103 Abs.1 Grundgesetz,
Â§ 62 SGG ergebenden Anspruch des KlÃ¤gers auf rechtliches GehÃ¶r verletzt.

Dieses rechtliche GehÃ¶r wird im sozialgerichtlichen Verfahren, soweit nicht anders
bestimmt, dadurch gewÃ¤hrt, dass die Prozessbeteiligten in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung Gelegenheit zur Ã�uÃ�erung erhalten und das Gericht aufgrund dieser
mÃ¼ndlichen Verhandlung entscheidet (Â§ 124 Abs.1 SGG). GrundsÃ¤tzlich
genÃ¼gt es zur GewÃ¤hrung rechtlichen GehÃ¶rs, wenn die Vorschriften der Â§Â§
110, 112, 63 SGG, in denen das Recht auf Teilnahme ausgestaltet ist, beachtet
werden (vgl. BSG in SozR 3-1500 Â§ 160a Nr.4). Nach Â§ 110 Abs.1 SGG ist die
Terminsbestimmung den Beteiligten in der Regel zwei Wochen vorher mitzuteilen,
wobei die Terminsbestimmungen bzw. Ladungen gemÃ¤Ã� Â§ 63 Abs.1 SGG nach
der bis 31.12.2001 geltenden Rechtslage zuzustellen waren. Wenn das Gericht bei
Zustellungen im EG-Ausland abweichend von Â§ 14 VwZG die Zustellart des Â§ 4
VwZG (Einschreiben-RÃ¼ckschein) wÃ¤hlt, darf es trotz der Fiktion des Â§ 4 Abs.1
VwZG zur Sicherstellung der Wahrung des rechtlichen GehÃ¶rs nicht verhandeln
und entscheiden, wenn nicht durch den RÃ¼ckschein bestÃ¤tigt ist, dass der
Prozessbeteiligte die Ladung tatsÃ¤chlich erhalten hat. Nur dann wÃ¤re der
Zustellungsmangel gemÃ¤Ã� Â§ 9 VwZG geheilt. Dies gilt umso mehr, als bei
Zustellungen per Einschreiben â�� anders als bei Zustellungen durch
Postzustellungsurkunde â�� die Niederlegung des SchriftstÃ¼ckes bei der Post noch
nicht die Zustellung bewirkt.

Die Verletzung des Anspruches auf rechtliches GehÃ¶r stellt einen wesentlichen
Verfahrensmangel im Sinne des Â§ 159 Abs.1 Nr.2 SGG dar, da das Urteil des
Sozialgerichts auf diesem Mangel beruhen kann (vgl. Meyer-Ladewig, SGG, 6.
Auflage, Rdn.3a zu Â§ 159). Die fehlende ordnungsgemÃ¤Ã�e Ladung fÃ¤llt unter
den absoluten Revisionsgrund des Â§ 551 Nr.5 Zivilprozessordnung (ZPO, Fassung
bis 31.12.2001), wonach die UrsÃ¤chlichkeit der Gesetzesverletzung unwiderleglich
vermutet wird (vgl. z.B. BSG vom 10.12.1992 â�� 11 RAr 81/92 -).

Bei dieser Sach- und Rechtslage und insbesondere wegen der Bedeutung des
Anspruches auf rechtliches GehÃ¶r macht der Senat von der MÃ¶glichkeit der
ZurÃ¼ckverweisung gemÃ¤Ã� Â§ 159 Abs.1 Nr.2 SGG Gebrauch, zumal der KlÃ¤ger
ausdrÃ¼cklich die fehlende Ladung zur Verhandlung und die Entscheidung des
Gerichts ohne seine Anwesenheit rÃ¼gt.

Bei der erneuten Terminierung der Streitsache wird das Sozialgericht
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sicherzustellen haben, dass ein Nachweis des Zuganges der Terminsmitteilung bzw.
Ladung vorliegt, auch wenn eine fÃ¶rmliche Zustellung ab 01.01.2002 nicht mehr
vorgeschrieben ist. Bei der PrÃ¼fung der Anspruchsvoraussetzungen fÃ¼r eine
Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit wird das Sozialgericht zuvor zu
prÃ¼fen haben, ob tatsÃ¤chlich auf die Einholung eines Ã¤rztlichen Gutachtens von
Amts wegen verzichtet werden kann, zumal der KlÃ¤ger vom Ã¶sterreichischen
VersicherungstrÃ¤ger bereits eine InvaliditÃ¤tspension bezieht. Eine alleinige
Zugrundelegung im der im Verwaltungsverfahren eingeholten Gutachten erscheint
schon deshalb problematisch, weil auch der Ã�rztliche Dienst der Beklagten dem
orthopÃ¤dischen Gutachten nicht zu folgen vermochte. Auch die Frage, von
welchem Beruf des KlÃ¤gers auszugehen ist, ist noch klÃ¤rungsbedÃ¼rftig, da
dieser seine letzte TÃ¤tigkeit einerseits als die eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers
andererseits als die eines Lkw-Fahrers beschreibt.

Die Kostenentscheidung bleibt der Entscheidung des Sozialgerichts vorbehalten.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 03.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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